
... über die Wahlstatistiken zur Landtags-
wahl am 14. März 2021 

 
Gesellschaft und Staat, insbesondere Politik, Verwaltung 
und Medien, sind auf Informationen über das Wahlergebnis 
und das Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger ange-
wiesen. Hierzu wird die allgemeine und die repräsentative 
Wahlstatistik durchgeführt. 

Die allgemeine Wahlstatistik gibt Auskunft über die Zahl der 
Wahlberechtigten, der Wähler/-innen, der Nichtwähler/-in-
nen, der gültigen und der ungültigen Stimmen sowie der 
Stimmen für die einzelnen Wahlvorschläge, gegliedert nach 
Wahlkreisen, Stadt- und Landkreisen, Gemeinden und 
Wahlbezirken. Die allgemeine Wahlstatistik beruht auf den 
von den Wahlorganen amtlich festgestellten Wahlergebnis-
sen. 

Die repräsentative Wahlstatistik ist eine Stichprobenerhe-
bung, die Informationen über die Wahlberechtigten, die 
Wähler/-innen, die Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe 
nach Geschlecht und Altersgruppen liefert. Darüber hinaus 
sind Aussagen über die Zusammensetzung der Wähler-
schaft der Parteien nach Geschlecht und Altersgruppen 
möglich. 
 
Stichprobenauswahl der repräsentativen Wahlstatistik 

Die repräsentative Wahlstatistik wird in Wahlbezirken durch-
geführt, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. 
Bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg entfallen 
ca. 211 (177 Urnenwahlbezirke und 34 Briefwahlbezirke) 
der insgesamt rund 10 500 Wahlbezirke auf die Stichprobe 
der repräsentativen Wahlstatistik. Damit sind ca. 150 000 
Wahlberechtigte (2 %) in die Stichprobe einbezogen. 
 
Oberster Grundsatz jeglicher Wahlstatistik ist die Wah-
rung des Wahlgeheimnisses. Deshalb lässt keine Wahl-
statistik Rückschlüsse auf das Wahlverhalten einzelner 
Personen zu 

In den für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählten 
Wahlbezirken wird gewählt und das Wahlergebnis festge-
stellt wie in allen anderen Wahlbezirken auch. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass die Stimmzettel mit einem 
Aufdruck nach Geschlecht und sechs Altersgruppen verse-
hen sind und nur diese Stimmzettel verwendet werden dür-
fen. Darüber hinaus werden in den Stichprobenurnenwahl-
bezirken nach der Wahl von den Gemeinden die Wählerver-
zeichnisse nach Geschlecht und zehn Altersgruppen aus-
gezählt, um Informationen über die Wahlberechtigten, die 
Wähler/-innen und die Wahlbeteiligung nach Geschlecht 
und Altersgruppen zu erhalten. Das Wahlgeheimnis und der 
Datenschutz bleiben bei der repräsentativen Wahlstatistik 
selbstverständlich gewahrt. Die für Landtagswahlen ausge-

wählten Urnenwahlbezirke müssen mindestens 500 Wahl-
berechtigte, die Briefwahlbezirke mindestens 500 Wähler/-
innen aufweisen. Bei der Auszählung der Stimmzettel wird 
nun festgestellt, wie viele Frauen und Männer welcher Al-
tersgruppen eine bestimmte Partei gewählt haben. Da aber 
zu jeder Altersgruppe zahlreiche Personen gehören, kön-
nen daraus keinerlei Rückschlüsse über die Stimmabgabe 
von Einzelpersonen gewonnen werden. Das Wahlgeheim-
nis und der Datenschutz bleiben damit gewahrt. Außerdem 
erfolgt die Auswertung der Stimmzettel für die repräsenta-
tive Wahlstatistik nicht in den Wahllokalen oder Gemeinden, 
sondern örtlich und zeitlich davon getrennt im Statistischen 
Landesamt. Ergebnisse für einzelne Wahlbezirke dürfen 
nicht bekannt gegeben werden. 
 
Was wird erfasst? 

Die Wahlbeteiligung nach Geschlecht und Geburtsjahres-
gruppe der Wahlberechtigten wird in den Stichprobenurnen-
wahlbezirken nach folgenden zehn Gruppen aus den Wäh-
lerverzeichnissen ausgezählt, die etwa folgenden Alters-
gruppen entsprechen: 

unter 21 Jahre 
21 bis 24 Jahre 
25 bis 29 Jahre 
30 bis 34 Jahre 
35 bis 39 Jahre 
40 bis 44 Jahre 
45 bis 49 Jahre 
50 bis 59 Jahre 
60 bis 69 Jahre 
70 Jahre und älter. 
 
Die Stimmabgabe für die einzelnen Parteien wird nach Ge-
schlecht und Geburtsjahresgruppe für folgende Altersgrup-
pen ausgewertet: 

unter 25 Jahre 
25 bis 34 Jahre 
35 bis 44 Jahre 
45 bis 59 Jahre 
60 bis 69 Jahre 
70 Jahre und älter. 
 
Gemäß § 22 Abs. 3 des Personenstandsgesetzes kennt das 
Recht  drei mögliche Eintragungen zum Geschlecht im Ge-
burtenregister (männlich, weiblich und divers) sowie die 
Möglichkeit, den Geschlechtseintrag offen zu lassen (ohne 
Angabe). Aufgrund der zu erwartenden geringen Fallzahlen 
der Geschlechtsausprägung „divers“ bzw. „ohne Angabe“ 
werden diese – zur Gewährleistung des Wahlgeheimnisses 
und des Persönlichkeitsschutzes   ̶  mit der Ausprägung 
„männlich“ gemeinsam erhoben und ausgewertet. Zur Ver-

einfachung der Auszählung kann vor dem Aufdruck der be-
treffenden Altersgruppe nach Geschlecht ein Großbuch-
stabe beigefügt werden, also z. B. A. männlich, divers o-
der ohne Angabe im Geburtenregister, geboren 1997 bis 
2003 oder H. weiblich, geboren 1987 bis 1996. Dieser Auf-
druck ist jedoch keiner Einzelperson zugeordnet und lässt 
keinen Rückschluss auf die Stimmabgabe einzelner Perso-
nen zu. 
 
Rechtsgrundlagen 
 

Rechtsgrundlagen der repräsentativen Landtagswahlstatis-
tik sind § 37 Abs. 1 Satz 2, § 38 Abs. 1 Satz 3 und § 60 des 
Landtagswahlgesetzes in der Fassung vom 15. April 2005 
(GBl. S. 384), das zuletzt durch Gesetz vom 12. November 
2020 (GBl. S. 1049) geändert worden ist. 
 

§ 37 
Stimmzettel, Umschläge 

 

(1) Für die Wahl dürfen nur amtliche Stimmzettel und bei der 
Briefwahl amtliche Stimmzettelumschläge verwendet wer-
den. In Wahlbezirken und Briefwahlbezirken, in denen die 
Wahlstatistik nach § 60 Abs. 2 bis 8 durchgeführt wird, wer-
den bei der Stimmabgabe Stimmzettel mit Unterschei-
dungsbezeichnungen nach Geschlecht und Geburtsjahres-
gruppen verwendet. 
 

§ 38 
Stimmabgabe 

 

(1) Wer seine Stimme im Wahlraum abgibt, erhält dort einen 
Stimmzettel. Er kann erforderlichenfalls weitere Stimmzettel 
nachfordern. In Wahlbezirken und Briefwahlbezirken, in de-
nen die Wahlstatistik nach § 60 Abs. 2 bis 8 durchgeführt 
wird, ist der Wahlberechtigte verpflichtet, bei der Stimmab-
gabe Stimmzettel mit Unterscheidungsbezeichnungen nach 
Geschlecht und Geburtsjahresgruppen zu verwenden. 
 

§ 60 
Wahlstatistik 

 

(1) Das Ergebnis der Wahl ist vom Statistischen Landesamt 
statistisch auszuwerten und zu veröffentlichen. 
 
(2) Über das Ergebnis der Wahl wird unter Wahrung des 
Wahlgeheimnisses in ausgewählten Wahlbezirken eine 
Landesstatistik auf repräsentativer Grundlage über 

1. die Wahlberechtigten, Wahlscheinvermerke und die Be-
teiligung an der Wahl nach Geschlecht und Geburtsjah-
resgruppen und 

2. die Wähler und ihre Stimmabgabe für die einzelnen 
Wahlvorschläge nach Geschlecht und Geburtsjahres-
gruppen sowie die Gründe für die Ungültigkeit von Stim-
men 



erstellt. Die Erhebung wird mit einem Auswahlsatz von bis 
zu 3 Prozent der Wahlbezirke des Landes in ausgewählten 
Wahlbezirken durchgeführt. In die Statistik nach Satz 1 Nr. 
2 sind ausgewählte Briefwahlbezirke einzubeziehen. Die 
Wahlbezirke und Briefwahlbezirke werden vom Landes-
wahlleiter im Einvernehmen mit dem Statistischen Landes-
amt ausgewählt. Ein Wahlbezirk muss mindestens 500 
Wahlberechtigte, ein Briefwahlbezirk mindestens 500 Wäh-
ler umfassen. Für die Auswahl der Stichprobenbriefwahlbe-
zirke ist auf die Zahl der Wähler abzustellen, die bei der vo-
rangegangenen Landtagswahl ihre Stimme durch Briefwahl 
abgegeben haben. Die betroffenen Wahlberechtigten sind 
von den Gemeinden rechtzeitig vor dem Wahltag individuell 
oder durch öffentliche Bekanntmachung auf die Durchfüh-
rung der Erhebung hinzuweisen; dabei sind insbesondere 
die Rechtsgrundlage sowie die Tatsache anzugeben, dass 
bei der Stimmabgabe im Wahlraum oder im Briefwahlbezirk 
nur Stimmzettel mit Unterscheidungsbezeichnungen ver-
wendet werden dürfen. Entsprechende Hinweise sind an 
geeigneter Stelle vor oder in den Wahlräumen anzubringen. 
Die betroffenen Briefwähler der ausgewählten Briefwahlbe-
zirke sind in geeigneter Form zu unterrichten. 
 
(3) Erhebungsmerkmale für die Statistik nach Absatz 2 Satz 
1 Nr. 1 sind Wahlscheinvermerk, Beteiligung an der Wahl, 
Geschlecht und Geburtsjahresgruppe. Erhebungsmerkmale 
für die Statistik nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 sind abgegebene 
Stimme, ungültige Stimme, Ungültigkeitsgrund, Geschlecht 
und Geburtsjahresgruppe. Hilfsmerkmale sind Wahlkreis, 
Gemeinde und Wahlbezirk oder Briefwahlbezirk. 
 
(4) Für die Erhebung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 dürfen 
höchstens zehn Geburtsjahresgruppen je Geschlecht gebil-
det werden, in denen jeweils mindestens drei Geburtsjahr-
gänge zusammengefasst sind. Für die Erhebung nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 2 dürfen höchstens sechs Geburtsjahres-
gruppen je Geschlecht gebildet werden, in denen jeweils 
mindestens sieben Geburtsjahrgänge zusammengefasst 
sind. 
 
(5) Die Erhebung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wird nach der 
Wahl von den Gemeinden, in denen ausgewählte Wahlbe-
zirke liegen, durch Auszählung der Wählerverzeichnisse 
durchgeführt. Das Ergebnis wird dem Statistischen Landes-
amt übermittelt. 
 
(6) Die Erhebung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 wird unter Ver-
wendung von Stimmzetteln mit Unterscheidungsbezeich-
nungen nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe durch-
geführt. Die Gemeinden und andere Stellen, die Briefwahl-
vorstände berufen haben, leiten die ihnen von den Wahlvor-
stehern übergebenen versiegelten Pakete mit den gültigen 

Stimmzetteln der ausgewählten Wahlbezirke und Briefwahl-
bezirke ungeöffnet zur Auswertung der Stimmzettel an das 
Statistische Landesamt weiter; Entsprechendes gilt für die 
weiteren Stimmzettel der ausgewählten Wahlbezirke und 
Briefwahlbezirke. 
 
(7) Gemeinden mit ausgewählten Wahlbezirken dürfen mit 
Zustimmung des Kreiswahlleiters in weiteren Wahlbezirken 
und Briefwahlbezirken, die jeweils mindestens 500 Wahlbe-
rechtigte oder 500 Wähler umfassen müssen, für eigene 
statistische Zwecke wahlstatistische Auszählungen unter 
Verwendung gekennzeichneter Stimmzettel mit den in Ab-
satz 3 genannten Erhebungs- und Hilfsmerkmalen durch-
führen. Absatz 2 Sätze 5 und 6 sowie Absatz 4 gelten ent-
sprechend. Die wahlstatistischen Auszählungen dürfen in-
nerhalb einer Gemeinde nur von einer Statistikstelle im 
Sinne von § 9 Abs. 1 des Landesstatistikgesetzes vorge-
nommen werden. Der Landeswahlleiter kann in begründe-
ten Einzelfällen auf Antrag zulassen, dass auch Gemein-
den, in denen kein ausgewählter Wahlbezirk liegt, wahlsta-
tistische Auszählungen nach Maßgabe der Sätze 1 bis 3 
durchführen. 
 
(8) Durch die Statistiken nach Absatz 2 und die wahlstatisti-
schen Auszählungen nach Absatz 7 darf die Feststellung 
des Wahlergebnisses nicht verzögert werden. Die Veröf-
fentlichung von Ergebnissen der Statistiken nach Absatz 2 
ist dem Statistischen Landesamt vorbehalten; sie sind auf 
Anforderung den Statistikstellen der Gemeinden, die wahl-
statistische Auszählungen nach Absatz 7 Satz 1 durchfüh-
ren, zu deren Ergänzung und zusammengefasster Veröf-
fentlichung zu überlassen. Die Ergebnisse für einzelne 
Wahlbezirke oder Briefwahlbezirke dürfen nicht bekannt ge-
geben werden. Für die weitere Behandlung und die Vernich-
tung der Stimmzettel gelten die Vorschriften der Wahlord-
nung. 
 
Wo sind die Wahlstatistiken zu beziehen? 
 

Die Ergebnisse der allgemeinen und der repräsentativen 
Landtagswahlstatistik werden im Internetangebot des Sta-
tistischen Landesamtes Baden-Württemberg unter 
http://www.statistik-bw.de veröffentlicht. 
 
Gerne beraten wir Sie auch persönlich. 
 

  Statistisches Landesamt 
  Baden-Württemberg 
 
  70158 Stuttgart 
 
Email: poststelle@stala.bwl.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Landeswahlleiterin 
des Landes 
Baden-Württemberg 
informiert ... 


